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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1960

Norm

StPO §359 Abs4

Rechtssatz

Das Verbot der reformatio in peius wird nicht verletzt, wenn im wiederaufgenommenen Verfahren die bedingte

Verurteilung entfällt, die ohnehin gemäß § 3 Abs 1 Z 3 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung zu widerrufen

gewesen wäre.
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